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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.05.2003

Norm

RAO §5 Abs2

Rechtssatz

Das Eintragungshindernis des § 5 Abs 2 DSt beruht nicht auf der Anwendung strafgesetzlicher Bestimmungen, sondern

darauf, dass der Eintragungswerber Handlungen begangen hat, die ihn vertrauensunwürdig machen.
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